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1. Einleitung 
 
Der vorliegende Beitrag zeigt Punkte auf, die 
zu bedenken sind, wenn ein Arbeitnehmer 
aus Deutschland für einen begrenzten Zeit-
raum in Thailand arbeiten soll. 
 
2. Arbeits- und Entsendevertrag 
 
Es ist ratsam, dass die Parteien eine separate 
Entsendevereinbarung abschließen, die ins-
besondere die folgenden Punkte regelt: 
 

- Was geschieht mit dem bestehenden 
Arbeitsverhältnis im Heimatland 
(wird es ruhend gestellt, oder  been-
det, gibt es eine Rückkehrgarantie 
usw.) 

- Bedingungen für das Inkrafttreten 
der Entsendung (unter anderem: po-
sitiver Gesundheitscheck, Bestäti-
gung der Tropentauglichkeit, Geneh-
migung von Visum und Arbeitser-
laubnis  im Ausland usw.) 

- Bedingungen für die Beschäftigung 
in Thailand (insbesondere Gehalt, 
Zulagen, Versicherungen, Urlaub, 
Integration der Familie, Firmenwa-
gen, Schulgebühren, Heimflüge usw.) 

- Position und Titel 
- Zahlungsmodalitäten (geteilte Aus-

zahlung?) 
 
Die Entsendevereinbarung dient als Binde-
glied zwischen dem bisherigen Arbeitsver-
hältnis im Heimatland und dem Arbeitsver-
hältnis in Thailand.  
 
Zusätzlich schließen der Arbeitnehmer und 
der Arbeitgeber in Thailand (der häufig eine 
andere juristische Person ist) einen lokalen  

 
Arbeitsvertrag ab, der teilweise die Regelun-
gen der Entsendevereinbarung aufnimmt, 
soweit sie für die Beschäftigung in Thailand 
relevant sind.  
 
3. Visumsbeantragung 
 
Ausländische Staatsbürger benötigen ein Vi-
sum und eine Arbeitserlaubnis, um in Thai-
land  arbeiten zu dürfen.  
 
Das entsprechende Visum kann bei der 
nächstgelegenen thailändischen Botschaft 
oder dem Konsulat beantragt werden. Mit 
diesem Visum kann der Ausländer dann die 
Arbeitserlaubnis in Thailand beantragen.  
 
a) Kriterien für die Erteilung 
 
Für die Beantragung eines Visums der Kate-
gorie Non-Immigrant "B" ist eine Einladung 
des thailändischen Arbeitgebers und in der 
Regel eine Vorabgenehmigung des thailändi-
schen Arbeitsministeriums (sog. WP3-Be-
scheinigung) oder ein Vorabgenehmigungs-
schreiben des Board of Investment erforder-
lich. Je nach zuständiger Botschaft/Konsulat 
können weitere Dokumente verlangt wer-
den. Es ist daher wichtig, mit der zuständigen 
Botschaft/dem zuständigen Konsulat abzu-
klären, welche Dokumente genau benötigt 
werden. 
 
b) Einreise von Familienangehörigen 
 
Antragsteller, die ein Arbeitsvisum beantra-
gen, können auch beantragen, dass ihr Ehe-
partner und ihre unverheirateten, unterhalts-
berechtigten Kinder unter 20 Jahren gemäß 
den geltenden Bestimmungen für Familien-
angehörige nach Thailand einreisen dürfen.  

Obwohl Lorenz & Partners große Sorgfalt darauf verwenden, die in diesen Newslettern bereitgestellten Informa-
tionen auf aktuellem Stand für Sie zur Verfügung zu stellen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass diese eine 
individuelle Beratung nicht ersetzen können. Lorenz & Partners übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Lorenz & Part-
ners, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verur-
sacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Lorenz & Partners kein vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
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Die Aufenthaltsdauer dieser Familienange-
hörigen ist an die Aufenthaltsdauer des Inha-
bers der Arbeitserlaubnis gebunden. Spätere 
Anträge auf Verlängerung des Aufenthalts 
werden nur berücksichtigt, wenn der Antrag-
steller weiterhin die Kriterien für die Einreise 
als Unterhaltsberechtigter erfüllt. Dabei müs-
sen die Voraussetzungen der Unterhaltsbe-
rechtigung weiterhin bestehen. Die Unter-
haltsberechtigung entfällt , z. B. bei Ände-
rung der ehelichen Beziehung zwischen dem 
unterhaltsberechtigten Ehepartner und dem 
Inhaber der Arbeitserlaubnis oder Tod des 
Inhabers der Arbeitserlaubnis. 
 
c) Bearbeitungszeit 
 
Die Bearbeitung von Anträgen auf Arbeits-
visa dauert in der Regel 2-3 Werktage, sobald 
alle erforderlichen Unterlagen eingereicht 
wurden.  
 
Alle Anträge werden von der zuständigen 
Botschaft/dem zuständigen Konsulat bear-
beitet und entschieden. Die Bewilligung von 
Anträgen ist eine Ermessensentscheidung 
und unterliegt Änderungen der Richtlinien 
der Regierung und internen Leitlinien der je-
weiligen Botschaften und Konsulate. Insge-
samt ist das Verfahren jedenfalls für qualifi-
zierte Deutsche relativ einfach, Details soll-
ten aber immer mit dem jeweiligen Konsulat 
abgeklärt werden. 
 
4. Arbeitserlaubnis 
 
Sobald der Expat mit dem oben erwähnten 
Visum nach Thailand eingereist ist, kann die 
Arbeitserlaubnis erteilt werden. Die Vorab-
genehmigung wurde in der Regel bereits bei 
der Beantragung des Visums eingeholt 
(WP3-Bescheinigung oder BOI-Kooperati-
onsschreiben, siehe unter 3. a)). 
 
Es ist zu beachten, dass die Arbeitserlaubnis    
ab dem ersten Arbeitstag und unabhängig 
von der Dauer der Entsendung des Expats 
erforderlich ist. Eine Arbeitsaufnahme ohne 
die Arbeitserlaubnis stellt einen 

Rechtsverstoß dar, der unter Umständen er-
hebliche Konsequenzen haben kann. 
 
5. Meldepflicht in Thailand 
 
Ausländer, die sich vorübergehend in Thai-
land aufhalten, müssen der Einwanderungs-
behörde alle 90 Tage ihre gültige Adresse 
melden (sog. „90 Days Report“).  
 
6. Sozialversicherung   
 
a) Deutschland 
 
Neben arbeits- und ausländerrechtlichen 
Fragen stellt sich immer wieder das Problem, 
wie man im Falle einer Entsendung mit dem 
deutschen Sozialversicherungssystem um-
geht.  
 
Thailand hat mit Deutschland kein Sozialver-
sicherungsabkommen abgeschlossen und ist 
daher ein sogenanntes nicht-vertragliches 
Ausland. Das bedeutet, dass grundsätzlich 
keine Sozialversicherungspflicht in Deutsch-
land besteht, wenn ein Arbeitnehmer eine 
Tätigkeit in Thailand aufnimmt. Somit müs-
sen Arbeitnehmer und Arbeitgeber einerseits 
nicht mehr in das deutsche Sozialversiche-
rungssystem einzahlen, andererseits entfällt 
aber auch der Sozialversicherungsschutz des 
Arbeitnehmers.  
 
Eine Ausnahme hierzu liegt vor, wenn die 
Voraussetzungen von § 4 SGB IV vorliegen. 
Gemäß dieser Vorschrift besteht die Sozial-
versicherungspflicht/der Sozialversiche-
rungsschutz, während seiner Beschäftigung 
in Thailand weiter, wenn die folgenden Vo-
raussetzungen vorliegen: 
 

- Es handelt sich um eine Entsendung 
im Rahmen eines fortbestehenden 
Arbeitsverhältnisses in Deutsch-
land handelt;  

- Die Dauer der Beschäftigung im 
Ausland ist im Voraus oder ihrer Na-
tur nach zeitlich begrenzt (am besten 
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im Entsendungsvertrag genau gere-
gelt); und  

- Das Arbeitsverhältnis in Deutsch-
land besteht fort.  

 
Letzteres setzt insbesondere voraus, dass 
der vorübergehend im Ausland einge-
setzte Arbeitnehmer organisatorisch in 
den Betrieb des entsendenden deut-
schen Arbeitgebers eingegliedert 
bleibt und wesentliche Elemente eines 
Arbeitsverhältnisses erfüllt sind. Darüber 
hinaus ist Voraussetzung, dass sich der 
arbeitsvertragliche Vergütungsanspruch 
gegen den entsendenden (deutschen)  
Arbeitgeber richtet und dass der entsen-
dende Arbeitgeber auch tatsächlich die 
wirtschaftlichen Kosten der Vergütung 
trägt. 

 
Oft entfällt daher die Sozialversicherungs-
pflicht bei einer Entsendung, da das Beschäf-
tigungsverhältnis in Deutschland endet (oder 
ruht).  
 
Nur wenn die oben genannten Vorausset-
zungen erfüllt sind, besteht die Versiche-
rungspflicht als Arbeitnehmer in der deut-
schen Sozialversicherung fort (sog. „Aus-
strahlung“, § 4 I SGB IV). 
 
In Fällen, in denen keine Ausstrahlung vor-
liegt, können andere Möglichkeiten in Be-
tracht gezogen werden, um in einigen Zwei-
gen des deutschen Sozialversicherungssys-
tem zu verbleiben (z. B. freiwillige Mit-
gliedschaft in der gesetzlichen Renten-
versicherung und Auslandsunfallversiche-
rung der jeweiligen Berufsgenossenschaft).  
Es ist wichtig, in jedem Einzelfall vor Beginn 
der Entsendung zu prüfen und mit den Be-
hörden abzustimmen, ob eine Ausstrahlung 
vorliegt, da der Arbeitnehmer andernfalls 
ohne sein Wissen aus dem Sozialversiche-
rungssystem ausscheidet, sofern er sich nicht 
freiwillig weiter versichert.   
 

b) Thailand 
 
Da, wie bereits erwähnt, zwischen Thailand 
und Deutschland kein Sozialversicherungs-
abkommen besteht, ist eine mögliche Befrei-
ung von der Beitragszahlung in Thailand nur 
nach nationalen Vorschriften möglich. Dies 
kann zu einer Doppelversicherung führen.  
 
Allerdings sind die Höchstbeiträge minimal. 
Die monatlichen Beiträge betragen sowohl 
für den Arbeitgeber als auch für den Arbeit-
nehmer 5 % des Bruttoeinkommens des Ar-
beitnehmers Allerdings liegt die Beitragsbe-
messungsgrenze 15.000 THB, sodass der 
Höchstbetrag pro Partei 750 THB (ca. 20 
EUR) pro Monat beträgt. Der gesamte Bei-
trag ist vom Arbeitgeber abzuführen. 
 
c) Zusammenfassung 
 
Fragen der Sozialversicherung sollten mit 
dem Arbeitnehmer so früh wie möglich vor 
Beginn der Entsendung besprochen werden. 
Wird die "Ausstrahlung" gewünscht, muss 
der Vertrag entsprechend gestaltet werden. 
Es ist auch ratsam, dies mit dem Sozialversi-
cherungsträger im Vorfeld zu klären, um spä-
tere Überraschungen zu vermeiden.  
 
Wird die Ausstrahlung nicht gewünscht (was 
vor allem bei längerfristigen Entsendungen 
der Fall sein kann), ist dies bei einer entspre-
chenden vertraglichen Regelung ebenfalls 
möglich.  
 
Abschließend sollte, wenn die „Ausstrah-
lung“ nicht gewünscht ist, immer eine frei-
willige Weiterversicherung in der deutschen 
Sozialversicherung oder auf rein freiwilliger 
Basis bei privaten Versicherern in Betracht 
gezogen werden, um Lücken im Versiche-
rungsverlauf und im Versicherungsschutz all-
gemein zu vermeiden. 
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7. Steuerrechtliche Aspekte 
 
a) Für den Mitarbeiter 
 
Die folgenden Arten von Einkommen (aus 
Erwerbstätigkeit) sind in Thailand steuer-
pflichtig: 
 

- Einkünfte aus in Thailand geleisteter 
Arbeit 

- Einkünfte, die von einem thailändi-
schen Arbeitgeber bezogen werden 

- Einkünfte, die ein Steueransässiger 
(= Mindestaufenthalt von 180 Tagen 
pro Kalenderjahr in Thailand) im 
Ausland bezieht, wenn diese Ein-
künfte nach Thailand gebracht wer-
den1 

 
Behält der Arbeitnehmer seinen steuerlichen 
Wohnsitz in Deutschland und ist somit un-
beschränkt steuerpflichtig, wird eine Dop-
pelbesteuerung durch das Doppelbesteue-
rungsabkommen zwischen Deutschland und 
Thailand vermieden. 
 
Die Details sind recht komplex, aber grund-
sätzlich ist das Gehalt des Arbeitnehmers in 
Thailand steuerpflichtig, sobald die thailändi-
sche Tochtergesellschaft oder Niederlassung 
die Kosten trägt.  
 
In Fällen, in denen das Gehalt (teilweise) wei-
terhin vom deutschen Arbeitgeber gezahlt 
und an die thailändische Gesellschaft zurück-
verrechnet wird, kann der deutsche Arbeitge-
ber einen Antrag auf Befreiung von der 
Lohnsteuerabzugspflicht stellen. 
 
b) Für das entsendende Unternehmen 

beim Einsatz des Mitarbeiters in ei-
ner Tochtergesellschaft 

 

 
1 Die Department Instruction (D.I.) Nr. 
Paw.161/2566 vom 15. September 2023 stellt klar, 
dass das Einkommen bei der Verbringung nach Thai-
land der Einkommensteuer unterliegt, unabhängig da-
von, wann das Einkommen erzielt wurde. Eine 

In den Fällen, in denen der Arbeitnehmer für 
eine Tochtergesellschaft arbeitet, wird die 
Gehaltszahlung in der Regel direkt von der 
Tochtergesellschaft übernommen.  
 
In einigen Fällen (insbesondere in Fällen, in 
denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den 
Verbleib des Arbeitnehmers im deutschen 
Sozialversicherungssystem wünschen) ver-
einbaren die Parteien ggf. dass die Gehalts-
zahlung in Deutschland fortgesetzt wird.  
In solchen Fällen sollten die Kosten des Ar-
beitnehmers (zuzüglich eines angemessenen 
Zuschlags) im Rahmen einer  Vereinbarung 
zwischen der deutschen Gesellschaft und der 
thailändischen Gesellschaft zurückverrech-
net werden. Der zugrundeliegende Vertrag 
sollte sich nicht auf eine bestimmte Dienst-
leistung beziehen (dies würde zu weiteren 
Komplikationen auf Unternehmensebene 
führen, wie z.B. Fragen der Betriebsstätte 
und dem Erfordernis einer Foreign Business 
License), sondern lediglich auf eine Personal-
überlassung, wobei die entsendende Gesell-
schaft nur für die Entsendung einer qualifi-
zierten Person, nicht aber für die Erbringung 
einer bestimmten Dienstleistung haftet. 
 
8. Fazit 
 
Die Entsendung von Arbeitnehmern ist eine 
recht komplexe Angelegenheit. Es ist wich-
tig, alle Aspekte zu berücksichtigen, von ar-
beitsrechtlichen Fragen in beiden Ländern 
über Fragen der Sozialversicherung und Vi-
sumfragen bis hin zu Einkommen- und Kör-
perschaftsteuerthemen. Oft ist es nicht mög-
lich, eine Lösung zu finden, die in allen As-
pekten ideal ist, und manchmal sind Kom-
promisse erforderlich. Unternehmen, die 
keine Erfahrung mit der Entsendung von Ar-
beitnehmern nach Thailand haben, sollten 
sich vor der Entsendung eingehend beraten 
lassen, da einige der vor Beginn der 

Befreiung gilt für Inhaber eines Long-term Resident 
Visums der Kategorien „wealthy global citizens“, 
„wealthy pensioners“ und „work-from-Thailand pro-
fessionals“ (Royal Decree Nr. 743). 
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Entsendung getroffenen Entscheidungen 
nur sehr schwer oder gar nicht mehr rück-
gängig gemacht werden können, sobald der 
Arbeitnehmer Deutschland verlassen hat. 

 
 
 
 

 

 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den vorliegenden Informationen behilflich sein konnten. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: 
 

LORENZ & PARTNERS Co., Ltd. 
27th Floor, Bangkok City Tower 

179 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 
 

Tel.: +66 (0) 2-287 1882 
E-Mail: info@lorenz-partners.com  
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